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Sternsinger 06.01.2026
Motto: Schule statt Fabrik – Sternsingen ge-
gen Kinderarbeit
Für mich sind Sternsinger, die Heiligen Drei Könige, nicht nur 
Kirche. Mit ihnen fängt das neue Jahr an, sie bringen den Se-
gen in jedes Haus. Deshalb war und ist es mir wichtig, dass 
diese Tradition in Beimerstetten erhalten bleibt. Aber ich kann 
mir viel wünschen.
Ohne freiwillige Helfer ist das nicht möglich. Deshalb möchte 
ich mich bei den Begleitern
• Hanna Ott
• Mechthilde Glöggler
• Sara Zimmermann
• Anja Bode
• Julia Heim
• Christina Menzel
bedanken.
Sowie bei Waltraud Thörnich die im Gemeindehaus die Stellung 
gehalten hat und die Kinder mit Essen und Trinken versorgt hat.
Wem ist es aufgefallen?! 

Die Stoffspende im letzten Jahr war ein voller Erfolg, unsere 
Sternsinger erstrahlen in neuen Gewändern. Danke an jeden 
Spender und den fl eißigen Schneiderlein Marion Wolf und Laura 
Idler. Laura Idler, die sage und schreibe 17 Gewänder und 18 
Umhänge genäht hat.
So, jetzt habe ich mich bei so vielen Helfern bedankt, aber die 
Aktion kann nur stattfi nden, wenn man wie hier in Beimerstet-
ten 37 Sternsinger hat. Die trotz Kälte von Haus zu Haus gezo-
gen sind und eine Spendensumme von

€ 4.117,00
gesammelt haben! 
Ihr seid SPITZE! Vielen, vielen Dank.
Silke

Herzliche Einladung
zum

ökumenischen Gottesdienst
am 

So. 18.01.2026 um 10:15 Uhr
in der St. Martin-Kirche

und 
anschl. Neujahrsempfang

im
kath. Gemeindehaus nebenan

für alle Bürgerinnen und Bürger. 

Der Interessenkreis der kath. Kirche Beimerstetten
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Amtliche Bekanntmachungen 

Änderung beim Ausschank von Getränken bei  
Vereinsveranstaltungen ab 2026 
Ab dem 1. Januar 2026 tritt in Baden-
Württemberg das neue Landesgast-
stättengesetz (LGastG) in Kraft. Da-
mit entfällt die bisher notwendige 
Schankerlaubnis für Vereinsveranstal-
tungen. 
Vereine, die bei Veranstaltungen alko-
holische Getränke oder Speisen zum 
Verzehr vor Ort anbieten, müssen 
keine Erlaubnis mehr beantragen. 
Stattdessen ist künftig lediglich eine Anzeige bei der Gemein-
de erforderlich. 
Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten: 
• Name des Vereins bzw. der verantwortlichen Person 
• Kontaktdaten 
• Ort der Veranstaltung 
• Datum bzw. Zeitraum 
• Art der Veranstaltung 
Die Anzeige sollte spätestens zwei Wochen vor der Veran-
staltung bei der Gemeinde per Mail an info@beimerstetten.de 
eingehen. 
Weitere Informationen sowie das entsprechende Infoschreiben 
erhalten die Vereine direkt von der Gemeindeverwaltung.  
Gemeinde Beimerstetten 
Ordnungsamt 

Öffentliche Bekanntmachung 
Genehmigung und Inkrafttreten des Bebauungsplans „Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage Dornstadter Weg“ 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat den vom Gemeinderat 
der Gemeinde Beimerstetten am 25.09.2025 in öffentlicher 
Sitzung nach § 10 BauGB als Satzung beschlossenen Bebau-
ungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Dornstadter Weg“ 
und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtli-
chen Bauvorschriften nach § 74 Landesbauordnung (LBO) mit 
Bescheid vom 15.12.2025, Aktenzeichen 21.P/621.416 ge-
nehmigt. 
Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Ortslage Bei-
merstettens zwischen der Dornstadter Straße (L 1239) im Wes-
ten und der Bahnstrecke Stuttgart – Ulm im Osten. Der Gel-
tungsbereich umfasst einen Teilbereich des Flurstückes Nr. 
2164 sowie 2152 (externe Ausgleichsmaßnahme). 
Für den räumlichen Geltungsbereich ist der zeichnerische Teil 
des Bebauungsplans i.d.F. vom 25.09.2025 maßgebend. Der 
Planbereich ist im folgenden Planausschnitt dargestellt: 

 

Der Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Dorn-
stadter Weg“ und die zusammen mit dem Bebauungsplan 
aufgestellten örtlichen Bauvorschriften treten mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB, § 74 
LBO). 
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften zum 
Bebauungsplan mit zugehöriger Begründung können im Rat-
haus Beimerstetten, Kirchgasse 1, 89179 Beimerstetten zu den 
üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan, die Örtlichen Bauvorschriften zum Be-
bauungsplan und deren Begründung einsehen und über ihren 
Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der 
in §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu bean-
tragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, Fehler 
nach § 214 Abs. 2 und 2a BauGB sowie Mängel in der Abwä-
gung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 
1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der Geltend-
machung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, darzulegen. 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
Beimerstetten, den 16.01.2026 
gez. 
Haas, Bürgermeister 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft  
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgeset-
zes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung auf-
geführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen  
Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaf-
ten.  
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenüber-
mittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familien-
namen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Ge-
schlecht oder derzeitigen Anschriften.  
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 
2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widerspre-
chen.  
Der Widerspruch gegen die Daten-übermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuer-
erhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird 
der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei 
der Übermittlung mitgeteilt.  
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Beimerstetten, Kirch-
gasse 1, 89179 Beimerstetten eingelegt werden. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium  
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmel-
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degesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubilä-
ums.  
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubi-
läum.  
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Al-
ters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten 
der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon 
umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art 
des Jubiläums.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widerspre-
chen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Beimerstetten, 
Kirchgasse 1, 89179 Beimerstetten eingelegt werden. Bei ei-
nem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adress-buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften.  
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widerspre-
chen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Beimerstetten, 
Kirchgasse 1, 89179 Beimerstetten eingelegt werden. Bei ei-
nem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen  
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. 
November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Grup-
penauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist 
an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebun-
den. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften.  
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten.  
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen.  
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Beimerstetten, Kirch-
gasse 1, 89179 Beimerstetten eingelegt werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwe-
cke der Information der Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger bei Wahlen und Abstimmungen  
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen können, 
dürfen die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bun-
desmeldegesetz (BMG) bezeichneten Daten (Familienname, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern 
die Person verstorben ist, diese Tatsache) sowie die Angaben 
über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger nutzen, um ihnen Informationen von Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
zuzusenden, vgl. § 2 Absatz 3 des baden-württembergischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz (BW AGBMG). 

Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung 
ihrer Daten zu widersprechen.  
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Beimerstetten, Kirch-
gasse 1, 89179 Beimerstetten eingelegt werden. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.  

 
LEADER Brenzregion 
Aktueller LEADER-Förderaufruf in der Brenzre-
gion läuft 
Projektanträge für die Module 1, 2 und 6 noch 
bis 6. Februar 2026 möglich 

Das Förderprogramm LEADER der Europäischen Union unter-
stützt Projekte, die die Lebensqualität in ländlichen Regionen 
durch wirtschaftliche Entwicklung, Nachhaltigkeit und soziale 
Teilhabe stärken. Verantwortlich für die Umsetzung des LEA-
DER-Programms vor Ort ist die LEADER-Aktionsgruppe Brenz-
region. Die Förderkulisse, also das Gebiet, in dem Projekte 
gefördert werden, erstreckt sich über den Landkreis Heiden-
heim hinaus bis in den Ostalbkreis (Gemeinde Bartholomä) und 
den nördlichen Alb-Donau-Kreis. 
Für die aktuelle LEADER-Förderperiode sind alle Interessierten 
dazu aufgerufen, Projektanträge in den Modulen 1, 2 und 6 
einzureichen. Insgesamt beträgt das zu verteilende Budget, 
das sich aus Finanzmitteln der Europäischen Union und des 
Landes Baden-Württemberg zusammensetzt, für den aktuellen 
Projektaufruf 950.000 Euro.  
Als Projektträger können Kommunen, Vereine, Privatpersonen, 
kleine und mittlere Unternehmen sowie andere Akteure mit Sitz 
oder Projektstandort in der LEADER-Brenzregion einen Projek-
tantrag für die jeweiligen Module stellen. Projekte anstoßen 
können dabei Einwohnerinnen und Einwohner einer Kommune, 
Mitarbeitende einer Kommune bzw. eines Unternehmens oder 
Mitglieder eines Vereins. Viele Projekte lassen sich auch in 
Kooperation zwischen mehreren Beteiligten erfolgreich umset-
zen.  
Modul 1 richtet sich an öffentliche Projektträger wie Kommu-
nen. In der Vergangenheit wurden in der Brenzregion hierbei 
unter anderem die Errichtung von Kultur- und Begegnungshäu-
sern, der Bau von barrierefreien Anlagen oder innovative 
Wohnmodelle für junge Erwachsene gefördert. Ein konkretes 
Beispiel eines Projekts dieses Moduls, das beschlossen wurde, 
ist die Neuausrichtung und Entwicklung der Schutz-, Grill- und 
Wachshütte Tal in Nattheim. Die Gemeinde hat dafür einen 
Zuschuss erhalten, wodurch weitere Nutzungsmöglichkeiten 
für Vereine, Dorfgemeinschaft, örtliche Jugend und für kleinere 
kulturelle Veranstaltungen sowie für Wanderer, Familien und 
Naturfreunde gleichermaßen vorangebracht werden können.  
Modul 2 wendet sich an private Projektträger wie etwa Pri-
vatpersonen, Unternehmen oder Vereine. In der Brenzregion 
konnten in diesem Modul bereits zahlreiche Vorhaben wie 
Dorfläden, eine Hausarztpraxis oder Ferienwohnungen geför-
dert werden. Aus Modul 2 stammt beispielsweise auch das 
Projekt „Kiosk am Härtsfeldsee“ in Dischingen. Durch einen 
barrierefreien Anbau wurde der bestehende Kiosk zu einer 
modernen Ausflugsgaststätte weiterentwickelt, die eine wichti-
ge Infrastruktur für das touristische Umfeld mit der Härtsfeld-
Museumsbahn, dem Kloster Neresheim, der Burg Katzenstein 
sowie für Besucherinnen und Besucher des Rundwegs um den 
Härtsfeldsee und der zahlreichen Rad- und Wanderwege dar-
stellt. Zur Attraktivität des Standorts trägt auch der angrenzen-
de Mehrgenerationenspielplatz bei. 
Im vielseitigen Modul 6 sind ebenfalls private Projektträger 
angesprochen. Gefördert werden hier Vorhaben, die zur Förde-
rung von Beschäftigung, Wachstum, Gleichstellung der Ge-
schlechter, sozialer Inklusion sowie zur lokalen Entwicklung in 
ländlichen Gebieten einschließlich kreislauforientierter Bioöko-
nomie und nachhaltiger Forstwirtschaft beitragen. Unter die-
sem Aspekt wurden bereits Angebote zur Mobilität und Grund-
versorgung wie etwa Bürgerbusse gefördert. 
„LEADER eröffnet dem ländlichen Raum große Chancen, inno-
vative Ideen umzusetzen und die Brenzregion nachhaltig wei-
terzuentwickeln. Mit den bereitstehenden Fördermitteln können 
Projekte realisiert werden, die Natur, Gemeinschaft und regio-
nale Wertschöpfung gleichermaßen stärken. Ich lade daher 
Kommunen, Unternehmen, Vereine, Verbände sowie Privatper-
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sonen ausdrücklich dazu ein, ihre Projektideen einzubringen 
und aktiv an der Zukunft unserer Region mitzuwirken“, so 
Landrat Peter Polta, Vorsitzender des Vereins Regionalentwick-
lung Brenzregion e. V. 
Projektanträge für die Module 1, 2 und 6 können noch bis zum 
6. Februar 2026 bei der Geschäftsstelle LEADER mit Sitz im 
Landratsamt Heidenheim eingereicht werden. Es wird empfoh-
len, sich mit bestehenden Projektideen noch vor Einreichung 
des Projektantrags an die Geschäftsstelle zu wenden, um die 
grundsätzliche Förderfähigkeit zu klären. Die Mitarbeitenden 
der Geschäftsstelle beraten und unterstützen gerne bei der 
Antragstellung und beantworten Fragen zu Fördervorausset-
zungen und Fristen. Die Geschäftsstelle LEADER ist unter Tele-
fon 07321 321-2494 oder per E-Mail leader@landkreis-
heidenheim.de zu erreichen.   
Die Bewilligung der eingereichten Projekte erfolgt durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart. Weitere Informationen zu allen 
aktuellen Projektaufrufen, zu Auswahlkriterien und Unterlagen 
für die Bewerbung finden sich unter 
www.brenzregion.de/downloads.  

 
Verwaltungsverband Langenau 
14. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Verbandsmu-
sikschule vom 21. Dezember 1992 
- Gebührenordnung - 

Aufgrund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg sowie §§ 2 und 13 ff des 
Kommunalabgabengesetzes hat die Verbandsversammlung am 
11.12.2025 die folgende Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Verbandsmusikschule 
vom 21. Dezember 1992 - Gebührenordnung - beschlossen: 

§ 1 
Satzungsänderung 

§ 1 erhält folgende Fassung: 
„§ 1 

Gebührenpflicht 
1. Für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Ver-

bands-Musikschule werden Gebühren nach dem anliegen-
den Gebührentarif erhoben. 

2. Für Kurse in Ergänzungsfächern (z.B. Sing- und Instrumen-
talgruppen, Theoriekurs, Orchester, Kammermusik) werden 
keine Gebühren erhoben, sofern der Teilnehmer Schüler der 
Musikschule im Hauptfachunterricht ist.“ 

§ 6 erhält folgende Fassung: 
„§ 6 

Gebührenhöhe 
1. Die Unterrichtsgebühren beziehen sich auf die Unterrichts-

stunde (45 Minuten pro Woche) soweit nachstehend keine 
besondere Regelung getroffen ist. Die Gebühren sind auch 
in den Ferien zu bezahlen. 
Die Gebühren betragen: 

Tarif-
Nr. 

Art des  
Unterrichts 

Gebühren pro Schüler 
bis zum 27. Lebensjahr  
jährlich (monatlich in 
Klammer) 

  Euro 
(ab 01.08.2026) 

1 
1.1 
1.2 

Einzelunterricht 
45 Minuten 
30 Minuten 

1.335,00 (111,25) 
918,00 (76,50) 

2 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
 

Gruppenunterricht 
2 bis 3 Schüler  
(45 Minuten) 
2 bis 3 Schüler  
(30 Minuten) 
ab 4 Schüler  
(45 Minuten) 
Ballettunterricht  
(45 Minuten) 
 

666,00 (55,50) 
 
480,00     (40,00) 
 
465,00     (38,75) 
 
252,00     (21,00) 
 
 

 
 
 
 
3 
3.1 
 
 
3.2 

Ballettunterricht  
(60 Minuten) 
Ballettunterricht 
(120 Minuten) 
 
Klassenunterricht 
Musikalische 
Früherziehung und 
Grundausbildung 
Ergänzungsfächer 
für Schüler, die kei-
nen Hauptfachunter-
richt haben 
 
Gruppen bis  
15 Schüler 
Gruppen  
ab 16 Schüler 

297,00    (24,75)
 
475,20     (39,60) 
 
 
 
339,00  (28,25) 
 
 
 
 
 
 
162,00 (13,50) 
 
 
  62,40 (5,20) 

3.3
 
 
 
3.4 
 
 
3.5 

Klangnest
 
 
 
Klassenmusizieren 
in Bläser-/Streicher-
klasse 
 

Musikschulchor mit 
Stimmbildung 

Kursgebühr pro Teilneh-
mer (Eltern/Kind) 
 141,00     (23,50) 
- für 6 Monate – 
 
432,00 (36,00) 
 
 
270,00 (22,50) 

2. Hat der Schüler seine Hauptwohnung nicht in einer Ge-
meinde, die an der Musikschule beteiligt ist, wird ein Zu-
schlag auf die Unterrichtsgebühren wie folgt erhoben: 

 

a) nach § 6 Abs. 1 Ziffer 1.1 und 1.2 35 % 
b) nach § 6 Abs. 1 Ziffer 2.1 bis 2.3 15 % 
c) nach § 6 Abs. 1 Ziffer 3.1 10 % 

 

3.  Für Schüler, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, wird 
ein Zuschlag auf die Unterrichtsgebühren wie folgt erhoben:  

 a) nach § 6 Abs. 1 Ziffer 1.1 und 1.2 45 % 
 b) nach § 6 Abs. 1 Ziffer 2.1 bis 2.3 25 % 
 

4. Für das Klassenmusizieren in Bläser-/Streicherklassen 
(Abs. 1 Ziffer 3.4) und die Teilnahme am Chor mit Stimmbil-
dung (Abs. 1 Ziffer 3.5) gilt § 4 Abs. 1 bis 6 nicht.“ 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2026 in Kraft. 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Verwaltungs-
verband Langenau geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. 
Ausgefertigt! 
Langenau, 11.12.2025 
Verbandsvorsitzende: 
Daria Henning 
Bürgermeisterin 
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Nachbarschaftshilfe 

Erreichbarkeit der  
Nachbarschaftshilfe: 
Telefon:  0163-6919323  
Montags                 09:00 – 12:00 Uhr  
und Mittwochs 14:30 – 17:00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten sprechen Sie 

uns einfach auf unseren Anrufbeantworter. Dieser wird jeden 
MONTAG und MITTWOCH abgehört und wir rufen Sie dann 
zurück. 
Unser Café ist jeden Mittwoch von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr für 
ALLE geöffnet. 
Wir freuen uns über viele Gäste! 

Bereitschaftsdienste 

Apotheken 
Sa. 17.01.2026 
Apotheke Friedrichsau Ulm, Eberhardtstr. 93, T. 0731/28828 
So. 18.01.2026 
Linden-Apotheke Lehr, Loherstr. 16, T. 0731/6023612 
Mo. 19.01.2026 
Ried plus Apotheke Rosengasse Ulm, Rosengasse 17,  
T. 0731/968560 
Di. 20.01.2026 
Ried plus Apotheke Söflingen, Magirusstr. 35/4,  
T. 0731/93807733 
Mi. 21.01.2026 
Sonnen-Apotheke Lonsee, Hauptstr. 40, T. 07336/327 
Do. 22.01.2026 
farma-plus Apotheke im Kaufland Ulm, Blaubeurer Str. 29, 
T. 0731/71880130 
Fr. 23.01.2026 
Ried plus Apotheke Michelsberg, Stuttgarter Str. 155,  
T. 0731/14055091 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Telefon 116 117 
Montag bis Freitag 18 – 8 Uhr  
Samstag, Sonn- und Feiertag: 8 – 8 Uhr 
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsemp-
fehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt 
zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden. 
 
Eingerichtet ist eine zentrale Bereitschaftspraxis am Bundes-
wehrkrankenhaus Ulm, Oberer Eselsberg 2, 89081 Ulm, die 
folgende Öffnungszeiten hat: 
Montag bis Freitag 18 bis 22 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag: 8 bis 22 Uhr  
Zu diesen Zeiten können Patienten ohne Voranmeldung in die 
Bereitschaftspraxis kommen, dort ist ständig ein Arzt vorhan-
den.  
Patienten, die nicht in die Bereitschaftspraxis kommen können, 
wenden sich bitte unter der zentralen Telefonnummer 116 117 
an den diensthabenden Arzt. Diese Rufnummer gilt auch, wenn 
ein Patient zu den Zeiten des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
(ÄBD) außerhalb der Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis 
ärztliche Hilfe benötigt.  
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht mit dem Rettungs-
dienst zu verwechseln, der in medizinischen Notfällen zu rufen 
ist. Dazu gehören insbesondere Verdacht auf Schlaganfall oder 
Herzinfarkt, starke Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen.  
In diesen Fällen ist sofort die 112 anzurufen. 
Notruf und Feuerwehr 112 ohne Vorwahl. 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche:  
Zentrale Notfallpraxis an der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendliche, Eythstraße 24, 89075 Ulm  
Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag: 19 – 22.00 Uhr  
Samstag, Sonn- und Feiertag: 9 – 21 Uhr  
Zu diesen Zeiten können Eltern mit ihren Kindern ohne Voran-
meldung in die Praxis kommen. Außerhalb dieser Zeiten über-
nimmt die Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche die 
Versorgung. 

Diakoniestation 
Sie erreichen uns unter der Tel.-Nr. (0 73 45) 96 40 -90 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Zahnärztlicher Notfalldienst in Baden-Württemberg:  
Neue zentrale Notfalldienstnummer 01801-116 116 
Die landesweit einheitliche Telefonnummer für den zahnärztli-
chen Notfalldienst in Baden-Württemberg wurde angepasst. 
Mit der Eingabe der Postleitzahl über die Telefontastatur be-
kommt der Anrufende die für ihn zuständigen diensthabenden 
Praxen angesagt. Für Anrufe aus dem deutschen Fest- und 
Mobilfunknetz fallen Kosten in Höhe von 0,039 Euro/Minute an. 

Rettungsdienste 
Feuerwehr und Rettungsdienst  Telefon 112 (ohne Vorwahl) 
Polizei  Telefon 110 (ohne Vorwahl) 

Notdienstportal der Landesapothekenkammer 
www.aponet.de oder unter Tel. 0800 0022833 (gebührenfrei 
vom Festnetz) beziehungsweise 22833 (von allen deutschen 
Mobilnetzen 69 Cent/Minute) 

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis  
Schillerstr. 30, 89077 Ulm 
Montag – Freitag 
Alice Renz 
Telefonnummer 0731 185 4513 
alice.renz@alb-donau-kreis.de  

Gasstörungen 
Netzleitstelle SWU, Tel. 07 31 / 6 00 00 

Altersjubilare 

Veröffentlichung von Alters- und Ehe-
jubilaren 
Die Gemeinde gratuliert wöchentlich ab den 70. 
Lebensjahr zum Geburtstag sowie zu 50er-, 60er-, 
65er-, 70er- und 75er-Ehejubiläen. 

Bisher galt die Regelung, dass die Veröffentlichung unterbleibt, 
wenn der Bürger/die Bürgerin im Vorfeld widersprochen hat. 
Auf diese Widerspruchsmöglichkeit haben wir im Mitteilungs-
blatt auch regelmäßig hingewiesen. 
Aufgrund des Datenschutzes dürfen künftig jedoch keine Jubi-
läen mehr ohne ausdrückliche Zustimmung des Bürgers/der 
Bürgerin veröffentlicht werden. 
Eine Veröffentlichung kann daher nur noch erfolgen, wenn 
Sie es ausdrücklich wünschen und uns eine schriftliche 
Einwilligung vorliegt. 
Die Einwilligung können Sie uns formlos unter Angabe Ihrer 
Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) erteilen. Gerne können 
Sie sich auch im Rathaus bei Frau Merk unter 967175-19 mel-
den. 
Wir bitten um Beachtung und Verständnis, dass wir uns an die 
geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen halten müssen. 
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Veranstaltungskalender 

18.01. Ökum. Gottesdienst mit anschl. Neujahrsempfang,  
 St. Martinskirche 
18.01. Anwandern und Neujahrsempfang, Schw. Albverein, 
 Albvereinsstube 
21.01. Kaffeenachmittag Haus Moll 
22.01. Vortrag „Duftende Hausapotheke“, Landfrauen, 
 Kath. Gemeindehaus 
26.01. Jahreshauptversammlung Gesangverein,  

Feuerwehrhaus 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Vortrag am 22. Januar 2026 zur Lebensmittelkennzeich-
nung: Was steht wirklich auf dem Etikett? 
Wie man die Informationen auf Lebensmitteletiketten richtig 
liest und welche Angaben Pflicht sind, darüber informiert eine 
Ernährungsexpertin des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis in 
einem Vortrag am Donnerstag, den 22. Januar 2026, von 
18:00 bis 19:00 Uhr im Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Schiller-
straße 30 in Ulm, in der Mitarbeiterlounge in Gebäude A. 
Die Referentin erklärt Begriffe wie „frei von…“ und den Nutri-
Score, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zutaten, 
Nährwerte und Allergene besser verstehen, bewusster einkau-
fen und genießen können. Der Vortrag ist kostenfrei. 
Eine Anmeldung über den folgenden Link ist bis zum 19. Ja-
nuar 2026 möglich: https://eveeno.com/252155312 

Regierungspräsidium Tübingen 

 Heiko Herbrand ist neuer Leiter des Refe-
rats Chemikaliensicherheit des Regie-
rungspräsidiums Tübingen  
Regierungspräsident Klaus Tappeser hat Heiko Herbrand mit 
Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen Leiter des Referats 
„Chemikaliensicherheit“ der Abteilung „Marktüberwachung“ 
beim Regierungspräsidium Tübingen bestellt.  
Seit 2009 ist Heiko Herbrand in der Landesverwaltung Baden-
Württemberg tätig. Er studierte Verfahrenstechnik und Che-
mieingenieurwesen in Mannheim und in Nancy (Frankreich) und 
war vor seinem Wechsel in die Landesverwaltung mehrere 
Jahre bei einem französischen Konzern tätig.  
Nach seinem Wechsel in die Landesverwaltung übernahm er 
mit der damaligen Gründung der Referate 57 für Marktüberwa-
chung in der Abteilung „Umwelt“ an den einzelnen Regie-
rungspräsidien die Koordination des Sachgebiets „Chemikali-
ensicherheit“ am Regierungspräsidium Tübingen. Mit der Zent-
ralisierung der Marktüberwachung in Baden-Württemberg im 
Jahr 2014 und Gründung einer hierfür eigenen Abteilung am 
Regierungspräsidium Tübingen wechselte er in das Referat 
„Chemikaliensicherheit“. Dort hatte er neben seinen fachlichen 
Aufgaben zusätzlich referatsübergreifende Funktionen im Zu-
sammenhang mit dem Aufbau der neu geschaffenen und nun-
mehr landesweit zuständigen Abteilung inne.  
In den Jahren 2020 bis 2022 war er an das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
angeordnet und konnte sich in weiteren Rechtsbereichen der 
Marktüberwachung einbringen. Bereits seit 2020 war er stell-
vertretender Referatsleiter im Referat „Chemikaliensicherheit“ 
und übernahm diese Aufgabe wieder nach seiner Rückkehr an 
das Regierungspräsidium.  
„Heiko Herbrand ist dank seines umfangreichen Know-Hows 
und seiner langjährigen Erfahrung bestens auf seine neue Rolle 
vorbereitet. Mit ihm gewinnen wir einen engagierten und kom-
petenten Leiter des Referats Chemikaliensicherheit, das Risi-
ken für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Umwelt 

minimiert und faire Wettbewerbsbedingungen auf dem europä-
ischen Binnenmarkt sicherstellt“, so Regierungspräsident Klaus 
Tappeser bei seiner Amtseinsetzung.  
Heiko Herbrand tritt die Nachfolge von Dr. Martin Kaimer an, 
der zum 31.12.2025 in den Ruhestand tritt. Dr. Martin Kaimer 
hatte das Referat „Chemikaliensicherheit“ seit 2015 geführt. 
Einer der Schwerpunkte in dieser Zeit lag darin, die Überwa-
chung von Chemikalien landesweit aufzubauen. Heute ist die 
Chemikaliensicherheit an sechs Standorten in Baden-
Württemberg angesiedelt und ein gefragter Gesprächspartner 
für Verbraucherinnen und Verbraucher, Industrie und Gewerbe 
sowie den Zoll.  
Hintergrundinformationen:  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats 114 „Chemi-
kaliensicherheit“ überwachen landesweit Hersteller, Importeu-
re, gewerbliche Anwender und Händler von Stoffen, Gemi-
schen und Erzeugnissen hinsichtlich der chemikalienrechtli-
chen Produktanforderungen sowie der produktbezogenen 
Anforderungen des Abfallrechts. Zentrales Ziel ist es, das In-
verkehrbringen und die Verbreitung von nichtkonformen Stof-
fen, Gemischen und Erzeugnissen auf dem Markt zu unterbin-
den.  
Für diverse gefährliche chemische Stoffe respektive Stoffgrup-
pen sind Verbote bzw. Grenzwerte definiert, die Inverkehrbrin-
gende von Chemikalien oder sonstigen Produkten einhalten 
müssen. Diese sind allerdings nicht gebündelt in einer Vor-
schrift zu finden, sondern in verschiedenen europäischen Re-
gelwerken festgelegt. Beispiele hierfür sind die sogenannte 
REACH-Verordnung, die CLP-Verordnung, die Biozid-
Verordnung, die F-Gase-Verordnung und die ElektroStoff-
Verordnung.  
 

 Land unterstützt die Stadt Ulm bei Erneue-
rung der B 10 durch zusätzliche Fördermittel – 
Umsetzung eines neuen Planungsverfahrens zur 
Effizienzsteigerung 
Das Land bewilligt zusätzlich bis zu 49 Millionen Euro für die 
Erneuerung der hochbelasteten B 10 im Bereich der Brücke 
über das Blaubeurer Tor und der Wallstraßenbrücke in Ulm. 
Zugleich wird das innovative Partnering-Verfahren unterstützt, 
das bei der dringend notwendigen Sanierung der beiden Brü-
cken von 1967 und 1969 zur Anwendung kommt. Die Erhöhung 
des Zuschusses ist notwendig geworden, da im Zuge der fort-
geschrittenen Planung deutlich höhere Kosten erkennbar wur-
den. Vorgesehen ist, die Fördermittel für die weitere Projek-
tumsetzung aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz, kurz LGVFG, bereitzustellen.  
Verkehrsminister Winfried Hermann sagte: „Wir unterstützen 
mit dann insgesamt 154 Millionen Euro die Stadt Ulm kräftig. 
Ohne das Land könnte die Stadt das 290-Millionen-Projekt 
nicht stemmen.“ Der Minister unterstrich die Bedeutung der 
Maßnahme, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen 
infrastrukturellen Herausforderungen im Land: „Jede zehnte 
Brücke in Baden-Württemberg ist in die Jahre gekommen und 
muss saniert oder ersetzt werden. Damit kommen hohe Kosten 
aufs Land und auf die Kommunen zu. Die aktuelle Preisent-
wicklung verschärft diese Situation weiter. Uns ist es wichtig, 
dass die Sanierung wichtiger Achsen nicht ins Stocken gerät. 
Schnelles Handeln ist entscheidend – wegen der Sicherheits-
bedenken, aber auch, weil baufällige Brücken hohe volkswirt-
schaftliche Schäden verursachen. Innovative Planungsverfah-
ren wie in Ulm helfen dabei, solche Projekte schnell umzuset-
zen.“ 
Regierungspräsident Klaus Tappeser betonte, dass die fortge-
setzte Unterstützung des Landes Ausdruck der besonderen 
und innovativen Leistung der Stadt Ulm ist: „Die Stadt Ulm hat 
dieses Großprojekt in außergewöhnlich kurzer Zeit planerisch 
vorangebracht und dabei mit dem innovativen Partnering-
Verfahren einen neuen Ansatz im Straßen- und Brückenbau 
angewendet. Dieses Vorgehen steht beispielhaft für modernes, 
effizientes und kooperatives Bauen und verdient die Unterstüt-
zung des Landes.“ 
Beim kooperativen Partnering-Verfahren werden die ausfüh-
renden Baufirmen frühzeitig in die Planung eingebunden. Die 
Stadt Ulm hat hierzu eine Arbeitsgemeinschaft beauftragt, die 
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mit dem Planungsteam der Stadt Ulm die Ausführungsplanung 
optimiert und fortschreibt. Dadurch konnten Abläufe effizient 
gestaltet, Risiken reduziert und so die Grundlage für eine zügi-
ge Umsetzung eines hochkomplexen Bauvorhabens geschaf-
fen werden.  
Die B 10-Erneuerung zählt zu den größten Infrastrukturprojek-
ten im Land. Das Land übernimmt aus Mitteln des Landesge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz insgesamt die Hälfte der 
förderfähigen Baukosten der Stadt Ulm sowie eine Planungs-
kostenpauschale. Aktuell belaufen sich Gesamtkosten des 
Vorhabens auf rund 290 Millionen Euro, wofür die Stadt För-
dergelder nach dem LGVFG von bis zu 154 Mio. € erhalten 
kann. Die endgültige Höhe der zusätzlichen Landesförderung 
wird nach Abschluss der laufenden Prüfungen festgelegt. Be-
reits Ende 2022 hat das Land eine Förderung in Höhe von 
knapp 105 Millionen Euro für das Infrastrukturprojekt - auf der 
Grundlage der damaligen Gesamtkosten - bewilligt. 
Hintergrundinformationen:  
Die B 10 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Ulm und 
verbindet die Städte Ulm und Neu-Ulm sowie die Autobahnen 
A 8 und A 7. Mit bis zu 86.000 Fahrzeugen täglich, davon 90 
Prozent innerörtliche Verkehre, zählt sie zu den am stärksten 
belasteten Straßen Baden-Württembergs. Die beiden Brücken-
bauwerke aus den Jahren 1967 bis 1969 befinden sich in ei-
nem schlechten baulichen Zustand und müssen dringend er-
setzt werden. Neben der dringend notwendigen Erneuerung 
der Brückenbauwerke bringt das Projekt mit der Freistellung 
des historischen Blaubeurer Tors einen weiteren Vorteil mit 
sich. 
Im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgeset-
zes fördert das Land Baden-Württemberg unter anderem Maß-
nahmen zur Modernisierung von Brückenbauwerken in der 
Baulast der Landkreise und Gemeinden. Gefördert werden 
Erhaltungsmaßnahmen, die zu einer langfristigen Verbesserung 
der statischen Bauwerkseigenschaften/ Tragfähigkeitseigen-
schaften und der Gebrauchseigenschaften führen. 

 Biosphärengebiet Schwäbische Alb auch 
2026 auf der CMT – Genuss im Einklang mit der 
Natur 
Vom 17. bis 25. Januar 2026 öffnet die Messe Stuttgart ihre 
Hallen für die Caravaning Motor Touristik – kurz CMT. In Halle 
6 können sich Besucherinnen und Besucher an allen Messeta-
gen gleich an zwei Ständen über das Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb informieren. 
Im Sinne eines nachhaltigen Tourismus und mit klarem Fokus 
auf regionalen Produkten präsentiert sich das Biosphärenge-
biet am Stand 6 D 81 unter dem Dach des Schwäbische Alb 
Tourismusverbandes. Hier werden im täglichen Wechsel zertifi-
zierte Partnerinnen und Partner aus der Partner-Initiative des 
UNESCO-ausgezeichneten Biosphärengebiets Schwäbische 
Alb und weitere Akteure aus der Region vor Ort sein und ver-
schiedene regionale Produkte und Angebote vorstellen. Mit 
dabei sind die Biosphärengastgeber, die Brauereien Berg und 
Zwiefalter, die Mühle Römerstein, Burkhardt Fruchtsäfte, die 
Brennscheuer Straßer und die Regionalmarke Albgemacht. 
Nach dem Motto „Genuss im Einklang mit der Natur“ erfahren 
die Besucherinnen und Besucher wie vielfältig und unverwech-
selbar lecker regionale Produkte schmecken, dabei regionale 
Wirtschaftskreisläufe angekurbelt werden und zugleich aktiv 
etwas für den Erhalt der Kulturlandschaft und den Schutz der 
Natur getan wird. Die regionalen Produzenten und Dienstleister 
aus dem Biosphärengebiet zeigen anhand ihrer Produkte und 
Angebote ganz konkret, dass Mensch und Natur in der Region 
nicht nur gleichberechtigt miteinander leben, sondern in star-
kem Maße auch voneinander profitieren können. 
Am Stand 6 D 71, ebenfalls in Halle 6, stellen sich die baden-
württembergischen Großschutzgebiete unter dem Dach der 
Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg gemeinsam 
der Öffentlichkeit vor. Neben den beiden Biosphärengebieten 
Schwäbische Alb und Schwarzwald werden hier auch die sie-
ben baden-württembergischen Naturparke und der National-
park Schwarzwald vertreten sein. Am Gemeinschaftsstand 
haben Besuchende zusätzlich zum persönlichen Austausch mit 
dem Standpersonal über digitale Touchscreens und eine inter-
aktive Übersichtskarte zahlreiche Möglichkeiten, touristische 

Informationen zu erhalten und eine Menge Wissenswertes 
darüber zu erfahren, was ein Großschutzgebiet ausmacht und 
welche Zielsetzungen damit verbunden sind. Hier gibt es auch 
wertvolle Tipps zu einem respektvollen Umgang mit der Natur. 
Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb zeigt zudem eine 
Kurzversion des Kinofilms „Was die Alb uns erzählt“ des preis-
gekrönten Naturfilmers Dietmar Nill, der seit einigen Monaten 
sehr erfolgreich in den Kinos der Region und darüber hinaus 
läuft. 
An beiden Ständen ist neben vielfältigen Informationen rund 
um Wandern, Kulinarik und Kultur auch die beliebte Freizeitkar-
te Biosphärengebiet Schwäbische Alb kostenlos erhältlich. 
Hintergrundinformationen:  
Weitere Informationen zur Zusammenarbeit mit zertifizierten 
Partnerinnen und Partnern innerhalb der Partner-Initiative des 
Biosphärengebiets und mit weiteren Akteuren in der Region im 
Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung sind online unter 
https://www.biosphaerengebiet-alb.de erhältlich.  

Deutsche Rentenversicherung 

Informationen für die Steuererklärung  
Kostenfreie Bescheinigung für Rentne-
rinnen und Rentner  
Viele Rentnerinnen und Rentner sind verpflichtet, 

eine Steuererklärung abzugeben. Dafür erhalten Rentenbezie-
hende die kostenfreie „Information über die Meldung an die 
Finanzverwaltung“ von der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Diese Bescheinigung enthält steuerrechtlich relevante Beträge 
für die Steuererklärung, wie die Höhe der gezahlten Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung oder die Rentenhöhe für 
das vergangene Kalenderjahr.  
Erstmaliger Antrag – dann automatischer Bezug  
Rentnerinnen und Rentner, die diese Information bereits in 
einem der Vorjahre angefragt haben, erhalten diese 2026 au-
tomatisch. Wer die „Information über die Meldung an die Fi-
nanzverwaltung“ zum ersten Mal benötigt, kann diese ganz 
einfach über die Online-Services der Deutschen Rentenversi-
cherung unter www.deutsche-
rentenversicherung.de/steuerbescheinigung anfordern.  
Wer muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben?  
Diese Frage kann die Deutsche Rentenversicherung nicht indi-
viduell beantworten. Genaue Auskünfte darüber geben aber 
Finanzämter, Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater.  
Information  
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht“ Diese kann auf 
www.deutsche-rentenversicherung.de herunterladen werden.  

Schulnachrichten 

Mittlere Reife – Fachhochschulreife – Abitur an 
einer staatl. Schule 
Ihr Abitur in Reichweite – an der Ferdinand-von-Steinbeis-
Schule Ulm! 
Besitzen Sie die mittlere Reife und eine abgeschlossene Aus-
bildung? Dann können Sie in einem Jahr die Fachhochschul-
reife an unserem einjährigen Berufskolleg (1BKFHT) oder 
die Allgemeine Hochschulreife an unserer zweijährigen 
Technischen Oberschule (TO) erwerben. Es fallen keine 
Schulgebühren an. 
Vom mittleren Bildungsabschluss zum Abitur! 
Besitzen Sie einen mittleren Bildungsabschluss oder das Ver-
setzungszeugnis eines allgemeinbildenden Gymnasiums nach 
Klasse 9 (G8) oder 10 (G9) und haben Interesse an Gestal-
tungs- und Medientechnik? Dann sind Sie ebenfalls bei uns 
am Technischen Gymnasium (TGG) genau richtig. 
Vom Hauptschulabschluss zum mittleren Bildungsab-
schluss! 
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Nach dem Hauptschulabschluss bieten wir an der zweijähri-
gen Berufsfachschule Bautechnik die Möglichkeit, einen 
mittleren Bildungsabschluss zu erwerben. 
Weitere Informationen über diese Bildungsgänge erhalten Sie 
beim Informationsabend am Donnerstag, 22.01.2026 ab 
17:30 Uhr oder auf der Homepage der Ferdinand-von-
Steinbeis-Schule Ulm www.fss-ulm.de  
Adresse: Egginger Weg 26, 89077 Ulm, Tel. 0731/161-3825 

Freiwillige Feuerwehr 

FREIWILLIGE  FEUERWEHR 
BEIMERSTETTEN 
 

 
Jugendfeuerwehr 
Bericht JF-Übung am 07. Januar  
Am vergangenen Übungsabend der Jugendfeuer-
wehr Beimerstetten standen wichtige Entschei-
dungen und Aktivitäten auf dem Programm.  

Zunächst wurden die neuen Jugendsprecher gewählt.  

 
Jannis Huppert und Tim Wendler erhielten das Vertrauen ihrer 
Kameraden und werden die Gruppe künftig weiterhin vertreten. 

 
Da Jannis und Adrian jede der 18 Übungen im Jahr 2025 be-
sucht haben, wurden beide mit einem kleinen Feuerwehrfahr-
zeug dafür ausgezeichnet.  

 

Im Rahmen des Abends hatten die Jugendlichen die Gelegen-
heit, ihre Ideen und Wünsche für zukünftige Übungen und 
Unternehmungen im kommenden Übungsjahr einzubringen.  
Zum Abschluss des Abends wurde noch die Christbaumsamm-
lung fertig geplant, besonders wichtig war dort natürlich die 
Abfrage fürs Mittagessen  
Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr findet am 21. Januar 
2026 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr im Feuerwehrhaus statt. 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 

Kirchliche Nachrichten 

EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE 
BEIMERSTETTEN 
Anschrift:  Evangelisches Pfarramt 

 Neue Straße 1,  
 89179 Beimerstetten 

Telefon:  (0 73 48) 78 23 
Internet: www.evk-beimerstetten.de 
E-Mail:  pfarramt.beimerstetten@elkw.de 
Bürozeiten:  Dienstag      von   8.30-12.00 Uhr 
   Donnerstag von 14.00-17.00 Uhr 
Wochenspruch: 
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 
(Joh. 1, 16) 

Wochenkalender: 
Sonntag, den 18. Januar 2026 
10.00 Uhr  Ökum. Kinderkirche Beimerstetten,  
                  kath. Gemeindehaus Beimerstetten, Fildeweg 
10.15 Uhr  Ökum. Gottesdienst in Beimerstetten, kath. 

Kirche St. Martin – Pfr. Jäkle/Pastoralreferent 
Ziesel 

 anschl. Neujahrsempfang im kath. Gemein-
dehaus  Beimerstetten 

Dienstag, den 20. Januar 2026 
20.00 Uhr  Probe Joyful Gospel Singers, Evang. Ge-

meindehaus Beimerstetten 
 
Mittwoch, den 21. Januar 2026 
15.30 Uhr  Konfirmanden-Unterricht, Evang. Gemeinde-

haus Beimerstetten 
Donnerstag, den 22. Januar 2026 
09.30 Uhr  Krabbelgruppe, Evang. Gemeindehaus  
                  Beimerstetten 
19.30 Uhr Öffentliche Sitzung des Evang. Kirchenge-

meinderates, Evang. Gemeindehaus Bei-
merstetten 

Freitag, den 23. Januar 2026 
18.15 Uhr  Posaunenchor Westerstetten, (Ort nach Ab-

sprache) 
19.00 Uhr  Teenkreis, Evang. Gemeinderaum Wes-

terstetten 
20.00 Uhr  Posaunenchor Beimerstetten/Bernstadt, 

Evang.  

 
 

Ökum. Kinderkirche Beimerstetten 
Die nächste Ökum. Kinderkirche Beimerstetten 
findet am 18.01.2026 um 10.00 Uhr statt. Wir 
treffen uns im kath. Gemeindehaus in Beimerstet-
ten, Fildeweg.  
Euer Kinderkirchteam 
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Ökum. Gottesdienst in Beimerstetten am 
Sonntag, 18.01.2026 
Am Sonntag, den 18.01.2026 laden wir sehr herz-
lich zum Ökum. Gottesdienst in Beimerstetten ein. 
Beginn ist um 10.15 Uhr in der kath. Kirche St. 

Martin. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Neujahrs-
empfang im kath. Gemeindehaus in Beimerstetten statt. Herzli-
che Einladung. 
 

Kirchengemeinderat-Sitzung 
Am kommenden Donnerstag, den 22.01.2026 
findet die nächste Öffentliche Sitzung des Evang. 
Kirchengemeinderates Beimerstetten statt. Beginn 
ist um 19.30 Uhr im Evang. Gemeindehaus Bei-
merstetten. 

 

Konfi-Wochenende im Januar 2026 
Vom 23. bis 25.01.2026 sind die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden aus unserer Kirchengemeinde 
gemeinsam mit den Konfis aus Dornstadt auf 
Konfirmandenfreizeit im Haus Zauberberg in 
Pfronten. 

 

Ulmer Vesperkirche!  

31. Ulmer Vesperkirche vom 15.01. 
bis 11.02.2026. 
"Gott spricht: Siehe, ich mache 
alles neu!" (Offb 21,5) 

Zum 31. Mal öffnet in der kalten Win-
terzeit die Ulmer Pauluskirche wieder 
für vier Wochen ihre Türen, um Men-
schen eine warme Mahlzeit in einem 
schönen Ambiente zu ermöglichen. Für 
viele Bedürftige und Einsame ist die 
Ulmer Vesperkirche eine wichtige An-
laufstation geworden. Mittlerweile mit 
den Vesperkirche-Plus-Erweiterungen auch das ganze Jahr 
über. Hier spüren alle, unabhängig von dem, was jemand hat, 
dass sie Teil einer großen Gemeinschaft sind. So entsteht in der 
Vesperkirche eine Mahlgemeinschaft unter Gottes Segen, in der 
alle an Leib und Seele satt werden. Um diese Aktion wieder 
durchführen zu können, sind wir dankbar für Ihre Spende.  
Im Namen der Ulmer Vesperkirche ein herzliches Dankeschön 
für Ihre Unterstützung! Diakonin Schüz-Gaccione und Pfarrer 
Peter Heiter. 
Spendenmöglichkeit: online über: www.pauluskirche-ulm.de 
(dort unter Vesperkirche / Spenden – etwa per Last-
schrift/Paypal/Kreditkarte) 
oder auf unser Spendenkonto der Ulmer Vesperkirche: Spar-
kasse Ulm: IBAN: DE98 6305 0000 0000 0278 87; BIC: SOL-
DES1ULM 
Besondere Aktionen der 31. Ulmer Vesperkirche 
• Februar 2026, 09:30 Uhr Gottesdienst im Rahmen der 

Vesperkirche mit Siyou und Pfarrer Heiter 
• Unsere Broschüre zur 30. Ulmer Vesperkirche ist vor 

Ort in der Pauluskirche gegen eine Spende zu erhalten.  
Informationen über weitere Sonderaktionen erhalten Sie 
zeitnah über  
https://www.pauluskirche-ulm.de/vesperkirche.html oder 
über den Aushang an der Pauluskirche. 
 

Informationen aus der Kirchengemeinde 
Herzlichen Dank für Ihre großzügigen Opfer in 
unseren Gottesdiensten wie folgt: 
 

Gottesdienst Opferzweck Opferhöhe
Familien-Gottesdienst 
am 24.12.2025  
Beimerstetten –  
15.00 Uhr 

Patenkind der  
Kinderkirche 
Beimerstetten 

€ 371,60

Gottesdienst  
am 24.12.2025  
in Vorderdenkental 
16.30 Uhr 

Herzkinder e. V. 
Ulm 

€ 305,03

Gottesdienst 
am 24.12.2025 
in Beimerstetten  
22.00 Uhr 

Brot für die Welt € 274,99

Christfest 
am 25.12.2025 
in Beimerstetten  

Brot für die Welt € 183,00

Christfest 
am 25.12.2025 
in Vorderdenkental 

Brot für die Welt € 192,70

Christfest 
am 26.12.2025 
in Westerstetten 

Eigene Gemeinde € 66,00

Altjahrsabend 
am 31.12.2025 
in Beimerstetten 

Eigene Gemeinde € 159,00

Altjahrsabend 
am 31.12.2025 
in Vorderdenkental 

Eigene Gemeinde € 89,00

Neujahr am 01.01.2026 
in Westerstetten 

Eigene Gemeinde € 73,70

Dienstag, 06.01.2026
in Vorderdenkental  

Aufgaben der 
Weltmission 

€ 125,00

 

TERMINVORSCHAU: 
Glaubenskurs „Alpha“  
Auch dieses Jahr laden wir wieder ein zum Glau-
benskurs „Alpha“, der schon in den Vorjahren 
von unterschiedlichsten Personen dankbar ange-
nommen wurde. Hier ein paar Statements: 
„Eine Gemeinschaft wächst und ermutigt im 
Glauben.“ 
„Es wurde klarer: Was ist wirklich wichtig? Was 
ist Gottes Plan mit mir?“ 
„Mein Glaube wurde lebendiger.“  
„Habe gespürt: Ich bin nicht allein. Gott trägt.“ 
Wir starten immer montags in entspannter Runde, haben stets 
ein paar Snacks parat, kommen ins Gespräch oder sind ein-
fach nur da. Online schalten wir uns zusammen mit anderen 
Gemeinden im Lonetal und schauen gemeinsam Filme zu 
Themen wie <Jesus, Bibel, Beten, Wie führt uns Gott?>. Im 
Anschluss kommen wir über all dies ins Gespräch. Dabei wer-
den Fragen wichtig, die man im Alltag kaum stellt, Diskussio-
nen, die Verständnis anbahnen – auch für andere Meinungen. 
Wir nehmen uns Zeit zum Zweifeln, Suchen und Finden.  
Der Kurs heißt "Alpha", weil er der BEGINN eines gestärkten 
Lebens im Glauben an Gottes Begleitung sein könnte. Aber 
nicht muss. Man darf sich auch gern einfach nur orientieren. 
Geben Sie diese Einladung bitte weiter an Menschen, die Ihnen 
wichtig sind, die schwierige Fragen stellen, die vielleicht Sor-
gen haben oder schwere Lasten tragen. Manchmal eröffnen 
sich während des Kurses Perspektiven und Lösungen oder es 
tun sich überraschend neue Wege auf. 
Wir laden herzlich ein 
in den ev. Gemeinderaum Westerstetten, über dem Altbau 
der Schule, am 16. Februar 2026, 19 Uhr zum ersten Abend 
mit dem Thema: „Hat das Leben mehr zu bieten?“ und 
weiteren wöchentlichen Terminen (siehe https://alphakurs-
lonetal.de). 
Ab 19.30 Uhr schalten wir uns dann per Zoom zusammen mit 
den anderen Veranstaltungsorten und mit allen, die online da-
bei sind. – Das geht nämlich auch. 
Vorherige Anmeldung erwünscht unter https://alphakurs-
lonetal.de  
Herzliche Grüße im Namen der einladenden kath. und ev. Kir-
chengemeinden 
von Julia & Michael Tropp und Ernst-Georg Unseld 
Veranstaltende und einladende Gemeinden und Gruppen: 
Kath. Kirchengemeinde Maria Königin Lonsee  
Ev. Kirche Beimerstetten – Westerstetten – Vorderdenkental   
Ev. Kirche Ettlenschieß, Reutti u. Urspring 
Ev. Kirche Amstetten  
EC-Alb Amstetten 
ChristusTreff Urspring e.V. 
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Aus der Nachbargemeinde 
Save the date – Albert Frey & Band 
 
 
 

 
 

KATHOLISCHE  KIRCHENGEMEINDE 
BEIMERSTETTEN 
Seelsorgeeinheit Bollingen-Dornstadt- 
Tomerdingen 

Kirchengemeinde in Beimerstetten 
Pfarrer Ralf Weber, Hirschstr. 2, 89160  Dornstadt,  
 07348/ 21539;  raweber@drs.de 
St. Ulrich Dornstadt, Hirschstr. 2,  
 07348/21539,  stulrich.dornstadt@drs.de,  
Di + Do 8.00 – 12.00 Uhr, Mo + Fr 10 – 12.00 Uhr,  
Mi 15.00 – 18.00 Uhr 
Internet: www.kirche-beimerstetten.de 

Aktuelles aus Beimerstetten 
Ökumenischer Gottesdienst mit Neujahrsempfang 
Am kommenden Sonntag, den 18. Januar 2026, findet um 
10.15 Uhr in der St. Martinskirche ein Ökumenischer Gottes-
dienst mit anschließendem Stehempfang im Gemeindehaus 
statt.  
Nach dem ersten Zauber des Jahres trat bei vielen Ernüchte-
rung ein. Lohnt nicht gerade deshalb ein Austausch, was das 
entscheidende Elixier sein könnte, das uns und unseren Ort gut 
durch das weitere Jahr trägt?  
Sie sind herzlich eingeladen! 

Vereinsnachrichten 

TSV  BEIMERSTETTEN  e.V. 
www.tsv-beimerstetten.de 
 
 
 
 
 

 

Fußballjugend 
Unsere Jugend-Mannschaften der größeren Ju-
genden spielen als Spielgemeinschaft der Vereine 
Beimerstetten, Westerstetten und Lonsee unter 
dem Namen „BeWeLo“.  

Wir haben fast 200 aktive Kinder und Jugendliche aus den drei 
Gemeinden Woche für Woche auf dem Platz uns stemmen dies 
mit ausschließlich ehrenamtlichen Übungsleiter – danke an 
euch an dieser Stelle. 
Komm vorbei und mach mit! Wir freuen uns auf 
dich! Melde dich jetzt unter 0170 4185352, dem 
QR-Code oder kommt unverbindlich vorbei. 
 
Unsere Trainingszeiten innerhalb des BeWeLo-Verbunds: 
A-Jugend (Jahrgänge 2007-08): 
- Di. 17:45-19:15 Halle Lonsee 
- Mi. 18:30-20:30 Halle Beimerstetten (14tägig)  
B-Jugend (Jahrgänge 2009-10): 
- Di. 17:45-19:15 Halle Lonsee 
- Mi. 18:30-20:30 Halle Beimerstetten (14tägig)  
C-Jugend (Jahrgänge 2011-12): 
- Di. 17:00-19:00 Halle Beimerstetten 
- Do. 17:30-19:00 Halle Westerstetten 
D-Jugend (Jahrgänge 2013-14): 
- Mo. 17:00-19:00 Halle Beimerstetten 
- Di. 17:00-18:30 Westerstetten 
- Mi. 16:30-17:30/bzw.18:30 Halle Beimerstetten  
E-Jugend (Jahrgänge 2015-16): 
- Mi. 17:30-19:00 Halle Westerstetten 
- Fr. 15:00-17:00 Halle Beimerstetten  
F-Jugend (Jahrgänge 2017-18): 
- Di. 16:15-17:45 Halle Lonsee 
- Fr. 17:00-18:30 Halle Westerstetten 
- Fr. 17:00-18:00 Halle Beimerstetten 
Bambini (Jahrgang 2019 und jünger): 
- Fr. 16:30-18:00 Halle Lonsee 
- Fr. 16:00-17:00 Halle Westerstetten 
- Fr. 17:00-18:00 Halle Beimerstetten  

Vorschau  
E-Jugend 
Samstag 17.1.– Hallenturnier in Söflingen 
- ab 13:00 Uhr E2-Jugend  
Samstag 24.1. – Hallenturnier in Nellingen 
- ab 13:00 Uhr E2-Jugend  
Samstag 24.1.– Hallenturnier in Lehr  
- ab 14:00 Uhr E1-Jugend 
D-Jugend 
Samstag 17.1. ab 11:00 Uhr – Hallenturnier in Erbach 
Samstag 24.1. ab 16:00 Uhr – Hallenturnier in Nellingen 
#BeWeLo 
MZ  
 

Abt. Turnen 
Neujahrsvorsätze?! Dann schnell 
anmelden zu unseren Präven-
tions- und Fitnesskursen. 
 

Mach dich fit für die kalte Jahreszeit mit unse-
ren Fitness- und Gesundheitskursen! 
Unsere Gesundheitskurse bei Anne und Andrea 
sind mit dem Deutschen Standard Prävention 
der Zentralen Prüfstelle Prävention nach §20 
und Sport pro Gesundheit vom DOSB ausge-
zeichnet worden! 
Euer Vorteil? Die Kursgebühren könnt ihr euch bei mind 80% 
Teilnahme von den Krankenkassen zurückerstatten lassen. 
Eine Teilnahmebescheinigung erhaltet ihr auf Rückfragen am 
Ende des Kurses, bitte gebt euern Kursleiterinnen Bescheid, 
solltet ihr eine benötigen. 
Die Rückerstattungskonditionen sind bei allen Kassen ver-
schieden, bitte fragt dort direkt an.  
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Montag 18.00-19.00 YOUNG SPIRIT – 
FUNCTIONAL FITNESS 

ab 
12.01. 

  20.00-21.00 Uhr FIT UND GE-
SUND  

ab 
19.01. 

Dienstag 08.45 – 09.30 Uhr FUNCTIONAL 
FITNESS – MORNING SESSION 

ab 
13.01.  

 18.55-19.55 Uhr RÜCKENTRAI-
NING (Gesundheitstraining) 

ab 
14.01. 
(bereits 
voll) 

Mittwoch 09.30-10.30 Uhr FRAUENTUR-
NEN 

ab 
07.01.  

 20.00-21.00 Uhr BODY STYLE – 
GANZKÖRPERTRAINING UND 
BEWEGLICHKEIT 

ab 
07.01 

Donnerstag 20.00-21.00 Uhr ZUMBA® Läuft 
aktuell 

YOUNG SPIRIT – Fitnesskurs für junge Frauen 
Übungsleiterin: Lisa Schlumberger (ÜL-B Prävention, M.Sc. 
Gesundheitsförderung) 
Ihr wollt gern in der Gruppe Sporttreiben und eure Fitness 
steigern und dabei Spaß haben, Energie tanken, aber auch 
Abschalten und Entspannen?! 
Dann meldet euch doch einfach zum Kurs „Young Spirit“ an. 
Dieser Kurs bietet für junge Frauen ab 15 Jahren ein breites 
und vielfältiges Functional Fitness Training mit und ohne Klein-
geräte für den ganzen Körper. 
Je nach Wetter trainieren wir Indoor oder Outdoor – so ist ein 
abwechslungsreiches Programm garantiert! 
Dauer: 8 x 60 Minuten 
Trainingszeiten: 
Montags ab 12.01., 18.00 Uhr – 19.00 Uhr,  
Lindenberghalle, Beimerstetten 
Kosten: für TSV-Mitglieder 12 €; für Nicht-Mitglieder 24 € 
Anmeldungen  
bei Lisa Schlumberger: lisa.b.schlumberger@web.de 

BODY STYLE - FIT UND GESUND  
Übungsleiterin:  
Anne Linsenmaier (ÜLB – Fitness und Prävention) 
Funktionelles Ganzkörpertraining und Beweglichkeit mit/ohne 
Kleingeräte, Bauch/Beine/Po, Ausdauer, Stretching, Koordina-
tives Training, Entspannung. 
Freut euch auf ein Training, das euch fit für den Alltag macht! 
Mitzubringen sind: Sportkleidung, feste Turnschuh, Handtuch,  
Trainingszeiten: 
Montags 12 x 1 Stunde ab 19.01. 20.00-21.00 Uhr 
Lindenberghalle Beimerstetten 
Kosten: 36 € für Mitglieder – 54 € für Nichtmitglieder 
Anmeldung: Anmeldung bei Janine Geue, Tel.: 0173/1013204 
oder E-Mail: tsv-kurse@gmx.de 

FUNCTIONAL FITNESS – MORNING SESSION 
Übungsleiterin: Lisa Schlumberger  
(ÜL-B Prävention, M.Sc. Gesundheitsförderung) 
Dich erwartet ein Mix aus Ausdauer, Kraft, Koordination und 
Stretching. Der Hauptfokus liegt auf einem Kraftworkout spezi-
ell für den Frauenkörper. Wir trainieren mit dem eigenen Kör-
pergewicht und Kleingeräten insbesondere im Intervalltraining. 
Das Training soll euch für den Alltag fit machen, sodass ihr 
euch einfach gut fühlt!  
Dieser Kurs ist auch optimal für junge Mamas geeignet. Wenn 
ihr denkt, dass es mit euern Kleinen klappt und ihr keine ande-
re Betreuung findet, bringt sie einfach mit 😊. 
Trainingszeiten: 
Dienstags 8 x 45min, ab 13.01., Lindenberghalle, Beimerstetten 
Kosten: für TSV-Mitglieder 18 €; für Nicht-Mitglieder 27 € 
Anmeldungen  
bei Lisa Schlumberger: lisa.b.schlumberger@web.de 

GESUNDHEITSTRAINING – MIT MEHR VIELSEITIGKEIT ZU 
KRAFT UND BEWEGLICHKEIT (RÜCKENTRAINING) 
Übungsleiterin: Andrea Ensinger (Sporttherapeutin) 
Trainingsinhalte: 

• Mobilisierung aller Gelenke 
• Dehnung und Kräftigung der Muskulatur für eine auf-

rechte Haltung 
• Atemgymnastik mit Haltungs- und Wahrnehmungsü-

bungen 
• Koordinations- und Gleichgewichtstraining 
• Entspannungsübungen 

Trainingszeiten: 
Dienstags 10 x 1 Stunde, ab 13.01. 18.55-19.55 Uhr  
Lindenberghalle Beimerstetten 
Kosten: 30 € für Mitglieder – 45 € für Nichtmitglieder 
Anmeldung: bereits voll 

FRAUENTURNEN 
Übungsleiterin: Ute Kaufmann (ÜL-B Prävention) 
Die Inhalte im Überblick: 
• Funktionelle Gymnastik 
• Ausdauertraining 
• Krafttraining 
• Entspannung 
• Koordinationsschulung 
• Fitnesstrends (Übungen mit dem Pezziball, Theraband,…) 
Trainingszeiten: 
Mittwochs 9.30-10.30 Uhr, wieder ab 07.01, läuft durchgängig 
Lindenberghalle Beimerstetten 
Kosten: kostenfrei für TSV Mitglieder 
Anmeldungen: Janine Geue, Tel.: 0173/1013204 oder E-
Mail: tsv-kurse@gmx.de 

GANZKÖRPERTRAINING UND BEWEGLICHKEIT  
Übungsleiterin:  
Anne Linsenmaier (ÜL-B Fitness und Prävention) 
Die Inhalte im Überblick: 
Euch erwartet eine umfassende Stärkung der Fitness mit dem 
Schwerpunkt Ganzkörperkräftigung und Beweglichkeit. 
Wir wissen, dass wir gezielt etwas für unseren Körper tun müs-
sen, um fit zu bleiben! Der Kurs ist für Neu- und Wieder-
Einsteiger, sowie Fortgeschrittene geeignet. 
Wir laden euch zu einem Training für Koordination, Kondition 
und Muskelkraft ein – nicht voll Power, aber gezielt und an-
spruchsvoll! 
(Bekannte Herz-Kreislauferkrankungen oder Gelenkerkrankun-
gen sollten jedoch vorher ärztlich abgeklärt sein.) 
Trainingszeiten: 
Mittwochs 10 x 1 Stunde, ab 07.01., 20:00 Uhr – 21:00 Uhr 
Lindenberghalle Beimerstetten 
Kosten: 30 € für Mitglieder – 45 € für Nichtmitglieder 
Anmeldung: Janine Geue, Tel.: 0173/1013204 oder  
E-Mail: tsv-kurse@gmx.de 
 

GESANGVEREIN 
BEIMERSTETTEN e.V. 
Liebe Mitglieder,  
zu unserer Jahreshauptversammlung am Mon-
tag, den 26.01.2026 um 19:30 Uhr im Feuer-
wehrhaus lade ich Sie herzlich ein. 

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Aktive, Passive 
und Ehrenmitglieder an der Hauptversammlung teilnehmen 
würden.  
Tagesordnung:  

1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Berichte 

- Vorstand 
- Chorleiter 
- Kassenwartin 
- Bericht der Kassenprüfer/innen 

4. Entlastungen 
5. Wahlen 
6. Anträge 
7. Verschiedenes 

Anträge zur Hauptversammlung können bis Montag, den 
19.01.2026 beim 1. Vorsitzenden Herbert Glöckle, Hörvelsinger 
Straße 2, Beimerstetten, abgegeben werden.  
Mit freundlichem Sängergruß,  
Herbert Glöckle  
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KREUZBUND e.V. 
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Sucht-
kranke und Angehörige. Gruppenabend jeweils 
mittwochs 19.30 bis 21.00 Uhr. Dornstadt, evang. 
Gemeindezentrum, Markushaus.  
Auskünfte und Info:  
0731/264637 oder 07340/929538. 

 
LANDFRAUEN 
BEIMERSTETTEN 
KOMME WAS WOLLE 
Unser nächster Strick- und Häkelnachmittag findet 
am 20.01.2026, ab 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr   

im Moll-Haus statt. Nicht nur für LandFrauen - bei uns 
ist jeder willkommen, der Lust hat, in geselliger Run-
de einen "wolligen" Nachmittag zu verbringen. Einfach vorbei-
kommen und mitmachen. Wir freuen uns auf Euch! 

 Vortrag "Duftende Hausapotheke" am Donnertag, 
22.01.2026, 19.00 Uhr 
Andrea Sauvigny ist eine Heilpraktikerin aus Langenau, die uns 
von der natürlichen Kraft der ätherischen Öle berichtet. 
Auch hier ist eine Anmeldung bei M. Köhler, Tel. 7563 o-
der 0160 5500597 - gerne auch per Whats-App bis 15.01.2026 
erforderlich. 
Selbstverständlich sind auch hier Gäste herzlich willkommen! 
Veranstaltungs-Tipp aus Dornstadt - KultPur 
Freitag, 23.1.26, 20.00 Uhr, in der Martinskirche in Tomerdin-
gen (Einlass ab 19.00 Uhr) 
Das Autorenduo Romy Herold des Buches RITTER SPORT Ein 
Traum von Schokolade, erzählt von der Tomerdingerin Clara 
Ritter. 
Wir erfahren durch die beiden Autoren vieles über ihr Leben 
und zur Geschichte von Ritter Sport. Das Buch kann vor Ort 
käuflich erworben und signiert werden. 
VVK ab 12.1.26 beim Bürgerbüro im Rathaus Dornstadt, Elekt-
ro-Schmid, Hofladen Häußler in Bollingen. 

 
SCHWÄBISCHER   
ALBVEREIN 
Ortsgruppe  Beimerstetten 
Anwandern und Neujahrsempfang 
am Sonntag, 18. Januar 2026  

Uhrzeit: 14:00 - 18:30 Uhr 
Ort/Ausgangspunkt:  
Albvereinsstube im Rathaus Beimerstetten 
Liebe Mitglieder, 
wir wollen „frisch, fromm, fröhlich, frei“ das neue Jahr begin-
nen. Dazu treffen wir uns am Sonntag, 18.01.2026 am Rathaus 
um 14:00 Uhr zu einer ca. 1-stündigen Wanderung „rund um 
Beimerstetten“. Anschließend begrüßen wir im Albvereinsstüb-
le zuerst das neue Jahr mit einem Gläschen Sekt oder etwas 
Alkoholfreiem. Danach sitzen wir gemütlich beisammen bei 
guten Gesprächen mit Kaffee, Kuchen und Butterbrezeln. 
Treffpunkt Anwandern: Rathaus Beimerstetten um 14:00 Uhr 
Hinweis: Die Albvereinsstube ist ab 15:00 Uhr geöffnet! 
Wir freuen uns auf viele Anwandernde und Neujahrsbegrüßen-
de! 
Die Vorstandschaft 

 
VDK 
Ortsverband  
Beimerstetten -Westerstetten 
Sicher ins Krankenhaus: ClinicCoach-App bie-
tet praktische Hilfe  

Ein bevorstehender Aufenthalt im Krankenhaus kann sehr be-
ängstigend sein: Die ungewohnte Umgebung, Angst vor einer 
Narkose, der Operation und vieles mehr kommen zusammen. 
Die ClinicCoach-App kann in dieser Situation eine wertvolle 
Unterstützung sein.  

Die App hilft mit Infos, Checklisten und Strategien bei der Vor-
bereitung des Aufenthalts und auch währenddessen weiter: 
Ansprechpartner finden, Tasche und Dokumente packen, 
Krankheiten/Arzneimittel kennen, Informationen einholen, vor-
beugende Maßnahmen. Hierfür stellt die ClinicCoach-App 
unter anderem Informationen zum Krankenhausaufenthalt so-
wie zu den Patientenrechten zur Verfügung, dazu stellt sie eine 
übersichtliche Suche nach Kliniken bereit und gibt Tipps zum 
Packen der Tasche für den bevorstehenden Aufenthalt in der 
Klinik.In der ClinicCoach-App gibt es außerdem die Möglich-
keit, sich zu vernetzen und auszutauschen. Experten, Selbsthil-
fegruppen, Patientenverbände und sogar andere Patienten 
können über eine Chat-Funktion kontaktiert werden. Darüber 
hinaus unterstützt die App bei der Selbsthilfe – durch umfas-
sende Aufklärung, Vorbereitungshilfen und interaktive Aufga-
ben regt sie dazu an, die eigenen Bedürfnisse und Ängste zu 
erkennen. So können diese einerseits im Gespräch mit der 
Klinik besser angesprochen werden und andererseits ist es 
möglich, diese auch gezielt abzubauen. www.cliniccoach.de  
Sozialverband VdK Baden-Württemberg: Entlarvt die Popu-
listen mit den Fakten!  
Als Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. stehen wir seit 
80 Jahren für den uneingeschränkten Schutz der Würde eines 
jeden einzelnen Menschen – egal welcher Nationalität, welchen 
Geschlechts, welcher Religion oder Hautfarbe, für Menschen 
mit Behinderung und ohne. Gegründet von den Kriegsbeschä-
digten, Witwen und Waisen – in der Zerrissenheit und Armut 
der Nachkriegsjahre – leben wir seit 80 Jahren Zusammenhalt 
und Solidarität. Unsere Stärke ist die Gemeinschaft, unsere 
Haltung die Verantwortung für den Nächsten, unser Ziel soziale 
Gerechtigkeit.   
Daher fordern wir zur Landtagswahl 2026: Entlarvt die Populis-
ten mit Fakten, führt Diskussionen lösungsorientiert! Wir for-
dern den Erhalt und die Stärkung des Friedensprojekts Europa. 
Wir setzen uns für die Schaffung eines vereinten Europas ein 
und wenden uns entschieden gegen jede Form der Diskriminie-
rung, gegen Rassismus und Antisemitismus. 
Marlene Kaufmann, OV-Vorsitzende - Beimerstetten, 
Bahnhofstrasse 34/1, Telefon 07348 9821149 

Die Volkshochschule informiert 

Volkshochschulprogramm in Beimerstetten 
Die Anmeldung zu allen Kursen ist persönlich, telefonisch oder 
schriftlich per Brief, E-Mail oder direkt über die Homepage der 
Volkshochschule Ulm möglich. 
E-Mail: info@vh-ulm.de, Internet: www.vh-ulm.de 
Es gelten die Geschäftsbedingungen der vh Ulm; siehe dort im 
Gesamtprogramm. 
Qi Gong und Entspannung 
Für Anfänger*innen und Fortgeschrittene 
Michaela Pavic, Qi Gong Kursleiterin 
6-mal (8 UStd.), montags 
Beginn 2. Februar, 19 bis 20 Uhr 
Gebühr 48,00 € 
5-8 Teilnehmer/innen 
Beimerstetten, Sporthalle auf der Egert, Gymnastikraum 
Nr. 26F1502228 
Es werden ruhige, fließende Bewegungen durchgeführt um den 
Körper und die Atmung besser wahrzunehmen. Der Körper 
wird gelenkschonend gekräftigt und Gedanken und Gefühle 
harmonisiert. 
Mitzubringen / Materialien: 
bequeme Kleidung, Matte oder Decke, Sitzkissen, dicke So-
cken 
Französisch B1 – Mit Muße 
Petra Schulz 
11-mal (22 UStd.), mittwochs 
Beginn 25. Februar, 9 bis 10:30 Uhr 
Gebühr 121,00 € 
5-10 Teilnehmer/innen 
Beimerstetten, Rathaus, Bürgersaal 
Nr. 26F1502315 
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Möchten Sie Ihre Französischkenntnisse in einem gemütlichen 
Tempo auffrischen? Dann ist dieser Kurs genau richtig für Sie. 
Voraussetzung sind ca. 2 bis 3 Jahre Schulfranzösisch. 
Mitzubringen / Materialien: 
Lehrbuch wird im Kurs abgesprochen, 
Kunstwerkstatt – Ein farbenfrohes Muttertagsgeschenk 
Für experimentierfreudige Kids von 7 bis 10 Jahren 
Karina Römer 
1 Vormittag (4 UStd.) 
Montag, 30. März, 9 bis 12 Uhr 
Gebühr 28,00 € 
(einschl. Materialkosten, Getränke und Pausensnack) 
5-8 Teilnehmer/innen 
Beimerstetten, Haus Moll, Dornstadter Str. 2 
Nr. 26F1502030 
Wir erschaffen ein einzigartiges Kunstwerk aus Recyclingmate-
rial. Es wird kunterbunt und daher bitte mit Kleidung kommen 
der Farbkleckse nichts ausmachen!  
Wir schneiden, kleben, pinseln und vor allem haben wir Spaß 
dabei! 
Arbeiten macht hungrig! Es gibt eine kleine Pause mit frischem 
Obst und Knabbereien. 
Mitzubringen / Materialien: 
Kleidung, die schmutzig werden darf, Getränk und gute Laune 

Deine Idee und Komposition im Bild – Mit Acryl- oder Aqua-
rellfarben 
Für Anfänger*innen und Fortgeschrittene 
Ruth Aigner-Strobel 
1 Wochenende (22 UStd.) 
Freitag, 27. März, 18 bis 21:30 Uhr 
Samstag, 28. März, 9:30 bis 16 Uhr 
Sonntag, 29. März, 9:30 bis 16 Uhr 
Gebühr 114,00 € 
5-8 Teilnehmer/innen 
Beimerstetten, Haus Moll, Dornstadter Str. 2 
Nr. 26F1502031 
Wir malen oder spachteln, schütten, kleben – alles kann frei 
ausprobiert und angewendet werden. Die Dozentin unterstützt 
und hilft in der Umsetzung – es entstehen realistische, abstrak-
te oder abstrahierte Bilder. Farbenlehre, Kontraste, Harmonie 
und Techniken werden vermittelt. Und die richtige Anordnung, 
Anatomie und Perspektive. 
Mitzubringen / Materialien: 
eine oder viele Leinwände, Papier im Block oder Holz, Grund-
sortiment Farben guter Qualität, Pinsel verschiedener Stärken, 
Palette, Wassergefäß und eventuell eigene Vorlage/n 

Anmeldung und Information: 
Ulmer Volkshochschule 
0731/1530-12/-42 
adk@vh-ulm.de; www.vh-ulm.de  

Impressum 
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Was sonst noch interessiert 

KultPur Dornstadt 
Erfahren Sie mehr über Clara Ritter aus Tomerdingen und 
„quadratisch, praktisch, gut“. 
Freitag, 23.01.2026 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr 
Martinskirche, Graf-Albrecht-Str. 48, Tomerdingen 

Das Autorenduo Romy Herold (die Autorin Eva-Maria Bast / der 
Autor Jörn Precht) bringt uns die Geschichte der Tomerdingerin 
Clara Göttle näher.  
Sie wurde 1877 geboren und ist in der Nähe der Martinskirche 
im Gasthaus Lamm aufgewachsen. Sie liebte Schokolade, zog 
zur Ausbildung nach Stuttgart, lernte dort Alfred Ritter kennen 
und lieben. 
1912 legte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Alfred Ritter den 
Grundstein für eine Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik. 
Clara erfand schließlich eine quadratische Tafel, deren zahlrei-
che Sorten das Zeug hatten und haben, die Welt zu erobern. 
Doch der Weg bis dahin war steinig – und nicht nur ein Mal 
musste sich das Paar gegen Widerstände zur Wehr setzen, um 
das Familienunternehmen in eine glänzende Zukunft zu führen.  
Wir erfahren durch die beiden Autoren vieles über ihr Leben 
und zur Geschichte von Ritter Sport. Sie können das Buch vor 
Ort erwerben und signieren lassen. 
Planen Sie den Besuch bei KultPur ein – Sie werden es nicht 
bereuen. 
VVK: 10 €, erm. 8 € | AK: 12 €, erm. 10 € 
VVK-Stellen:  
Bürgerbüro im Rathaus Dornstadt,  
Elektro-Schmid Dornstadt,  
Um‘s Eck Tomerdingen,  
Hofladen Häußler, Bollingen 
Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend. 
Ihr AK KultPur Dornstadt    

Der KreisLandFrauenverband Ulm lädt ein und 
informiert:  
Bewahren – bewegen – begegnen – begeistern! 
Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 
Wir laden zum Frauenfrühstück mit Bildungsvortrag 
am Freitag, den 06. Februar 2026 herzlichst in die Riedwiesen-
halle nach Bernstadt ein. Beginn ist um 9.00 Uhr. Saalöffnung 
um 8.30 Uhr.  
Die Referentin ist Theresia Zettler.  Ein Vortrag mit biblischen, 
weltlichen und praktischen Impulsen im Blick auf ihre Biogra-
phie. Mit viel Lebendigkeit, Tatkraft und Humor gibt Theresia, 
die fehlerhafte Linkshänderin, überraschende Antworten auf 
ungewohnte Fragen. So erfahren Sie, wie Stallgeruch zur Stär-
ke wird und was Elefant und Esel, Hummel und Pinguin damit 
zu tun haben. 
Um planen zu können bitten wir um rechtzeitige Anmeldung bis 
spätestens 27. Januar 2026 bei Irene Bucher, Tel.: 07348 
9671776, Mobil 0170 5594209 oder E-Mail: bu-
cher@kreislandfrauen-ulm.de.  

Demokratieabend zur Landtagswahl 2026 
Wir, die LandFrauenverbände Blaubeuren, Ehingen und Ulm in 
Kooperation mit dem Kreisbauernverband Ulm-Ehingen laden 
alle Interessierten am Donnerstag, den 29. Januar 2026 um 
17.30 Uhr in die Halle nach Nellingen ein.  
Die Politik nah am Menschen. Sie haben an diesem Abend die 
Möglichkeit, mit allen Parteivertretern zur Landtagswahl 2026 in 
Kontakt zu treten. Ab 19.30 Uhr lädt der Kreisbauernverband 
Ulm-Ehingen recht herzlich ein. Die Themen, die angesprochen 
werden, sind vielseitig.  Zum einen betrifft es uns Frauen mit 
unseren Familien, zum anderen im zweiten Teil, die Ernährung 
und Landwirtschaft.   Saalöffnung zum ersten Teil ist um 17.00 
Uhr, zum zweiten Teil um 19.00 Uhr. Den Sektempfang, die 
Bewirtung mit Imbiss und Getränken übernehmen die Nellinger 
LandFrauen. Nehmen Sie dieses einmalige Angebot in An-
spruch und besuchen Sie uns. Gäste sind herzlich willkommen. 

Frauen und ihr Geld - eine wichtige Angelegenheit!  
Der Arbeitskreis Bäuerinnen und Unternehmerinnen laden herz-
lichst zum Vortragsabend am Dienstag, 27.01.2026, 20.00 
Uhr, Neresheimerstr. 9, (Alte Schule) in 89564 Nattheim ein. 
Frauen sind die Managerinnen ihrer Familien, organisieren 
Haushalt, Hof und Kinder. Sind hervorragend ausgebildet und 
hochmotiviert. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind feste 
Bestandteile ihres Alltags! Doch warum scheuen viele Frauen 
das Thema Finanzen. In diesem Vortrag möchten wir Themen 
wie Inflation, Zinsen, finanzielle Unabhängigkeit, die Funkti-
onsweise von Fonds und ETF´s, sowie vieles mehr gemeinsam 
erarbeiten. 
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Referenten: Karin Hampel und Bernhard Missel LBV-
Unternehmensberatungsdienste GmbH 
Anmeldung bei Renate Wolf, Tel. Mobil 0152 536 538 79 oder 
Festnetz 07348 7826. Ebenso über E-Mail service.wolf@t-
online.de 

Lebensqualität trotz Reizblase, Inkontinenz und schwa-
chem Beckenboden 
Die Universitätsfrauenklinik Ulm hat uns recht herzlich eingela-
den, am Mittwoch, den 04. Februar 2026, zur Patientenvorle-
sung im Stadthaus Ulm von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr.  Eine 
Anmeldung ist bis 28. Januar 2026 unbedingt erforderlich. Die 
Anmeldung ist unter folgender E-Mail möglich: direkti-
on.frauenklinik@uniklinik-ulm.de. Gerne dürfen Sie sich auch 
telefonisch beim Kreisvorstand Ulm bis zu diesem Termin mel-
den.    

KreisLandFrauenverband Ulm   
Mehrtägige Bildungsreisen 2026 – Terminbekanntgabe: 
Wir bewerben nochmals folgende Reise: 
Ruhrgebiet & Deutscher LandFrauentag in Essen von So. 
28.06. bis Mi. 01.07.2026. 
Als weiteres Angebot: 
Österreich - Wunderbares Kärnten mit Wörthersee und 
slowenischer Perle Ljubljana, 5-tägige Busreise vom 11. 10. 
bis 15.10. 2026.  
Beide Bildungsreisen bieten ein interessantes Programm. Nä-
here Einzelheiten und Auskünfte erfragen Sie bitte bei  
Johanna Klein, Tel. 07340 921092, E-Mail kleinrud@gmx.de 
oder bei Renate Wolf, Tel. Mobil 0152 536 538 79. Da wir die 
Zimmer rechtzeitig buchen müssen, bitten wir um zeitnahe 
Anmeldung.  
Termine zum Vormerken: 
Kreisausflug – Kreisbildungsreise – Termin 05. Mai 2026 
Bildungsreise mit dem Rad – Termin 30./31.07. und 01.August   
Gartenlehrfahrt 2026 – Termin 07. August 2026 
Anmeldungen zu diesen Terminen sind erst möglich nach der 
Programmveröffentlichung in den Mitteilungsblättern.  
Zu all unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkom-
men. Weiteres können Sie auf der Homepage www.landfrauen-
bw.de oder www.kreislandfrauen-ulm.de nachlesen, ebenso 
über Facebook oder Instagram der LandFrauen aufrufen. 

Rätsche Geislingen 
Jazz@Night    
Do. 15.01. 20.00 Uhr 
JazzOpen 
Jamsession mit dem Martin Rosengarten Trio featuring Martina 
Brandl und wechselnden Gästen. Spontane Mitmusiker*innen 
sind herzlich willkommen. 
Eintritt frei.  
Konzert 
Fr. 16.01. 20.00 Uhr 
Joo Kraus Quartett 
No Excuse 
Genregrenzen überschreiten und Stiletiketten auflösen - für Joo 
Kraus ist das die große Leidenschaft. Eben diese Leidenschaft 
lebt der vielfach ausgezeichnete Trompeter mit seinem neuen 
Album voll aus. 
Dass der Ulmer Trompeter Musikgeschichte geschrieben und 
sich in den 1990er Jahren mit dem Acid Jazz Duo Tab Two 
weltweit einen legendären Ruf erspielt hat, ist ihm ebenso 
schnurzegal, wie seine sprichwörtliche Umtriebigkeit auf so 
unterschiedlichen Feldern wie Krautrock, Jazz, HipHop, Latin, 
Ambient und Singer/Songwriter. Die Musik darf einfach sein, 
was sie ist - 100 Prozent Joo Kraus. 
Neben Joo Kraus (Trompete) spielen Torsten Krill (Schlagzeug), 
Veit Hübner (Bass) und Jo Ambros (Gitarre).  
Eintritt: € 29,- / *26,- / **15,- 
Konzert 
Sa. 17.01. 20.00 Uhr 
Walls & Birds 
Walls & Birds ist eine aktuelle Musikgruppe aus Berlin. Mit 
ihrem typischen Sound, originellen Kompositionen und denk-
würdigen Live-Auftritten sind sie bekannt für handgemachte 
Musik, die sich nicht leicht einordnen lässt. Sie verbinden mu-
sikalische Präzision mit improvisierten Späßen, theatrale Mo-

mente mit aufrichtigem Humor und heiterer Gelassenheit. Zwi-
schen Inszenierung und Spontanität - bleiben sich Walls & 
Birds stets treu: witzig, ohne Zynismus; gefühlvoll, ohne Kitsch; 
lustig, ohne Ironie. Musik, die Aufmerksamkeit fordert - und 
Herz und Verstand belohnt. 
Am Schlagzeug Garagen Uwe alias Jannis Kleiß, der in Kuchen 
aufgewachsen ist, seit Jahren in Berlin wohnt und immer mal 
wieder gerne in der RÄTSCHE auftritt. 
Eintritt: € 23,- / *20,- / **12,- 
KlangFrühStück          
So. 18.01. 10.00 Uhr 
ARTango 
Zum vielfältigen Frühstücksbuffet mit Leckereien, die zum 
größten Teil aus kontrolliert biologischem Anbau aus unserer 
Region bezogen werden, präsentiert sich dieses Mal ARTango 
als Trio mit ihrem Best-of. 
Seit 25 Jahren ist ARTango in Sachen anspruchsvoller Unter-
haltung in Baden-Württemberg mit einer Mischung aus Tango, 
Samba, Bossa Nova, Chanson und Musette unterwegs! All dies 
präsentieren die Musiker in der Besetzung: Saxo-
phon/Querflöte (Jürgen Häussler), Akkordeon (Thomas Ott) und 
Kontrabass (Helmut Siegle).  
Voranmeldung 
Wir bitten um Vorbestellung/Tischreservierung bis spätestens 
drei Tage vor der Veranstaltung. Dies ist auch über unsere 
Homepage möglich. Im Vorverkauf zum Normalpreis erworbe-
ne Karten für Kinder werden am Veranstaltungstag entspre-
chend erstattet. 
Frühstück: € 25,- / Kinder bis einschließlich 10 Jahre € 7,- 
Konzert 
Fr. 23.01. 20.00 Uhr 
Gankino Circus 
Das Gegenteil von Rock ’n’ Roll 
Gankino Circus sind mit neuem Programm am Start - einer 
glamourösen Samstag-Abend-Show mit einem Hauch provin-
ziellen Wahnsinns! 2007 begannen die vier Jugendfreunde aus 
dem fränkischen Dietenhofen damit, sämtliche musikalische 
Mauern und lästige Stilregeln genüsslich niederzureißen. Mitt-
lerweile auf den großen Bühnen unterwegs, kennen die vier 
Weltmänner aus Ostwestmittelfranken die Turbulenzen, wenn 
man plötzlich wieder ins verschlafene Dorfidyll der eigenen 
Jugend katapultiert und dort mit dem Gegenteil von Rock ’n’ 
Roll konfrontiert wird – in Dietenhofen, wo der Bus nur zweimal 
am Tag hält und die Liebe noch in Hektar gemessen wird. 
Davon berichten die meisterhaften Musiker und begnadeten 
Geschichtenerzähler in ihrem neuen Programm. Es wird also 
wieder schräg, hintersinnig und sehr, sehr lustig. 
Eintritt: € 26,- / *23,- / **13,- 
Konzert 
Sa. 24.01. 20.00 Uhr 
Kai & Funky von TON STEINE SCHERBEN feat. Birte Volta 
Die 75 Jahre Rio Reiser & R.P.S. Lanrue Tour 
Gibt es eine deutsche Rock-Band, von der die meisten Songs 
auch nach über 50 Jahren kaum etwas an Aktualität verloren 
haben? Wahrscheinlich nicht viele, jedoch mit Sicherheit eine - 
Ton Steine Scherben. 
Ton Steine Scherben wurde 1970 in West-Berlin von R.P.S. 
Lanrue (bürgerlich Ralph Peter Steitz), Rio Reiser (bürgerlich 
Ralph Möbius), Kai Sichtermann und Wolfgang Seidel gegrün-
det. Zwei Ur-Scherben touren noch bis heute durch deutsch-
sprachige Länder: Kai Sichtermann und Drummer Funky K. 
Götzner. Seit April 2023 spielen sie zusammen mit der Sin-
ger/Songwriterin-Nomadin Birte Volta. Das Trio schöpft aus 
dem Repertoire Rio Reisers, R.P.S. Lanrues und der Scherben 
und hält die Erinnerungen an eine rebellische Zeit wach. 
Eintritt: € 22,- / *19,- / **11,- 
Theater 
So. 25.01. 16.00 Uhr 
theater ulüm 
HOCHDEUTSCHtürkisch (Alter! Was geht?)  
Komödie in deutscher Sprache 
Bei vielen Szenen des aktuellen Stückes werden auf der einen 
Seite die Hetzerei und Diskriminierung von einigen Rassisten in 
Deutschland betrachtet und auf der anderen, die über 58-
jährige Migrationsgeschichte und die veränderten Lebensge-
wohnheiten der „Deutsch-Türken“ in Bezug auf Frauenrechte 
und Männergesellschaft. 
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Werbung

Kann ich die
Urne öffnen 
und schauen, 
was drin ist?

Tel. 0731 920 55-0
www.baar-bestattungen.de
Ulm · Wiblingen · Neu-Ulm · Nersingen · Blaustein

Wir suchen Verstärkung!

Steuerfachkraft (m/w/d) Voll- und Teilzeit

Finanzbuchhalter (m/w/d) Teilzeit

Sie suchen eine neue Herausforderung?
Wir bieten interessante Aufgaben, ein modernes 

Arbeitsumfeld mit  kollegialer Atmosphäre, 
Flexibilität und eine attraktive Dotierung. 

Schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen  an!

Dipl.-Kfm. Gert Riedl  WP · StB
Schmidbauergasse 5, 89129 Langenau

Fon: 07345/80280-0   Mail: gert@riedlstb.de

� 49,90
UVP 99,95
Gr. 37-41

Schuhhaus  HÖLLERER   Dornstadt
Jahnweg 6P vorm Haus

Winterschlussverkauf
� 39,90
UVP 99,95

Gr. 42-47
braun

Wirtschaft
17.30 – 22.00 Uhr
17.30 – 22.00 Uhr
17.30 – 21.00 Uhr

Do.
Fr./Sa.

So. 

Do.
Fr./Sa.

So. 

Laube
17.00 – 22.30 Uhr
17.00 – 24.00 Uhr
17.00 – 21.00 Uhr

Graf-Albrecht-Str. 56, 89160 Tomerdingen
Tel. 07348 949 37 02 · mail@linde-tomerdingen.de

www.linde-tomerdingen.de

Für Reservierungen sind wir Mo.–Fr. 9.00 – 12.00 Uhr,
sowie zu unseren Ö�nungszeiten erreichbar. 

wieder 

geöffnet
ab dem 22.01.26
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Die sechs Schauspielenden des theaters ulüm bewegen sich 
scheinbar mühelos zwischen den beiden Welten der eigenen 
traditionellen türkischen Identität und der Lebenswelt der inte-
grierten jüngeren Generation. Selbst bei solch sensiblen The-
men schaffen sie es ihr Publikum immer wieder zum Lachen zu 
bringen … und das nicht zu knapp. 
Eintritt: € 10,-  

 
Informations-, Beratungs- und Be-
schwerdestelle für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen und ihre An-
gehörigen im Alb-Donau-Kreis  

Mühlweg 8 (Gemeindepsychiatrisches  
Zentrum Ehingen) 89 584 Ehingen 
Tel.: 07391 – 703147, E-Mail: team@ibb.alb-donau-kreis.de  
Homepage: www.ibb.alb-donau-kreis.de 

Sprechzeiten: 
Nach telefonischer Terminvereinbarung  
Telefonisch sind wir jederzeit für Sie erreichbar (Anrufbeant-
worter). 
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mit 
einer Wiederholung. Wir rufen Sie zurück! 
 

 




